
Zeitschrift: Wasser Energie Luft = Eau énergie air = Acqua energia aria

Herausgeber: Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband

Band: 114 (2022)

Heft: 4

Rubrik: Das "WEL" vor hundert Jahren : Mitteilungen Dezember 1922

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Das «WEL» vor hundert Jahren:

Mitteilungen Dezember 1922
Schweizerische Wasserwirtschaft, Band 15 (1922-1923), Seite 52 ff; dx.doi.org/10.5169/seals-920327

Einleitung
Das Jahr 2022 markiert den 114. Jahrgang der Fachzeitschrift des Schweizerischen
Wasserwirtschaftverbandes (SWV). In dieser Serie zollen wir der langen Geschichte
der Zeitschrift Tribut und wiederholen einen Artikel, welcher vor hundert Jahren
veröffentlicht wurde.

Die seit 1976 bis heute unter dem Namen «Wasser Energie Luft» bekannte
Publikation wurde im Jahr 1908 unter dem Titel «Schweizer Wasserwirtschaft» zum
ersten Mal herausgegeben. Die anfänglich alle drei bis vier Wochen erschienene
Zeitschrift änderte 1930 zum ersten Mal den Namen und wurde bis 1975 unter
«Schweizerische Wasser- und Energiewirtschaft» geführt.

Heute erscheint das «WEL» vier Mal pro Jahr und konzentriert sich auf die Themen
Wasserkraft und Hochwasserschutz. In früheren Jahren beschäftigte sich die
Zeitschrift auch mit Themen wie z. B. der Binnenschifffahrt.

Die reichhaltige Geschichte des «WEL» und der Wasserwirtschaft in der Schweiz
kann anhand aller publizierten Ausgaben online unter www.swv.ch/wel-archiv
erkundet werden.

Wanderausstellung der
Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
veranstalten in verschiedenen grösseren
Ortschaften des Kantons eine
Wanderausstellung für elektrische Apparate. Es

liegt ihr der Gedanke zu Grunde, der
Öffentlichkeit die verschiedenen
Anwendungsgebiete der Elektrizität vorzuführen.
Diese Veranstaltungen sind vom Standpunkte

der Förderung der Verwertung der
Elektrizität und damit der Festigung des
Elektrizitätsmarktes sehr zu begrüssen und

zur Nachahmung, namentlich den kantonalen

Werken, sehr zu empfehlen.
Die Ausstellung zeichnet sich durch eine

übersichtliche Anordnung der Gegenstände

aus. Die Abteilung für Hausapparate

ist namentlich den Hausfrauen gewidmet.

Sie wird beherrscht von den Koch-
und Heizapparaten, dem Zukunftsgebiete
der Elektrizitätsverwertung. Die elektrische
Küche nimmt natürlich den Hauptraum ein.

Auf diesem Gebiete sind in den letzten
Monaten sehr grosse Fortschritte gemacht
worden, die der elektrischen Küche,

angemessene Tarife vorbehalten, eine grosse

Zukunft verheissen. Die praktische Vor¬

führung der elektrischen Küche und speziell

der Glühroste mit dem Grillaufsatz
bildet natürlich die Hauptattraktion der
Ausstellung. Stark vertreten sind auch die
Warmwasserboiler, deren Anwendung in

neuester Zeit, namentlich von den zürcherischen

Kantonswerken energisch gefördert

wird. Die Abteilung «Apparate für
gewerbliche Zwecke» zeigt die verschiedenen

Anwendungsgebiete der Elektrizität
im Gewerbebetrieb. Die bekannten Apparate

sind durch eine Reihe von Neuerungen

vermehrt worden, so werden
Warmwasserhahnen vorgeführt, die an
bestehenden Kaltwasserleitungen angebracht
werden können.

Immer mehr Anklang finden auch die
kleinen elektrischen Schleif-, Polier- und
Bohrmaschinen. Besonderes Interesse findet

eine grosse Bratpfanne für Hotel- und

Anstaltsküche, mit der in der Stunde etwa
180 Coteletts gebraten werden können.

Die Landwirtschaft ist noch mehr
aufnahmefähig für elektrische Apparate. Die

fahrbaren und stationären Motoren haben
bereits eine grosse Anwendung gefunden.
Als interessante und zweifellos willkommene

Neuheit wird ein Kipperkessel von
50 Liter Inhalt mit Wärme-Isolation für den
Betrieb mit billigem Nachtstrom gezeigt.

Der Kessel genügt für einen Schweinebestand

von 5-8 Stück, sofern jede Nacht
der Inhalt voll ausgenutzt wird. Versuche
in grossen Gutsverwaltungen haben
ergeben, dass im Mittel ein Aufwand von
400 kWh pro Tier im Jahr nötig ist, was bei

einem kWh-Preis von 5 Rp. eine Auslage
von Fr. 20 - jährlich ausmacht, der vierte
Teil der Kosten der bisherigen Holzfeuerung.

Der Apparat wird von der Firma A.G.

Kummler & Matter in Aarau gebaut.
Organisator der Ausstellung ist Herr

Ing. Burri von den E.K.Z. Der Verwaltung
gebührt das Verdienst, dass sie in

weitblickender Weise dieses Unternehmen
unterstützt und gefördert hat.

Was ist ein Stromlieferungs-
Vertrag?

Das Bundesgericht hat einen Entscheid

gefällt, der dem Laien als selbstverständlich

erscheinen muss, dessen Begründung
dem Juristen dagegen nicht geringe
Schwierigkeiten bereitete. Ein Fall aus dem
täglichen Leben. Im September 1919 brannte
in Niederweningen (Zürich) die der Firma
Gebr. Renold gehörende Häckselfabrik samt

Lagerhaus vollständig nieder. Als
Brandursache vermutet man Selbstentzündung
des Heustockes. Sicheres war indessen
nicht festzustellen. Die Fabrik wurde von
den Eigentümern nicht aufgebaut. Einmal

fehlten die hiezu notwendigen Mittel. Die

Brandassekuranzsumme wurde von den
das Brandobjekt belastenden Hypotheken
beinahe vollständig verschlungen. Ein Neubau

im bisherigen Umfange wäre damals auf

275 000 Fr. zu stehen gekommen. Schliesslich

hätte mit einer Rendite dieser
Häckselfabrik bei den enorm gesteigerten
Eisenbahnfrachten nicht mehr gerechnet werden

können. Damit waren aber die
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich nicht
einverstanden. Sie hatten nämlich kaum
3/4 Jahre vor dem Brande mit dem
Fabrikeigentümer einen zehnjährigen
Stromlieferungsvertrag abgeschlossen, worin sie
sich einerseits verpflichteten, dem Abneh-
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mer die für die Beleuchtung und den
Betrieb dieser Fabrik notwendige elektrische

Energie zu liefern, ihm anderseits aber
ausdrücklich untersagten, den Strom anderweitig

zu verwenden, z, B. an Dritte
abzugeben. Die Firma Renold garantierte ihrerseits

einen jährlichen Strombedarf im

Betrage von mindestens 1000 Fr. Für diese

Stromlieferung mussten die Elektrizitätswerke

bis zur Fabrik eine Hochspannungs-
leitung erstellen; und zwar auf ihre Kosten.

Bei der Festsetzung des Strompreises
wurde die Amortisation dieser Erstellungskosten

natürlich mitkalkuliert. Nach dem
Brande der Fabrik war diese Leitung, falls
kein Neubau erstellt wird, sozusagen wertlos.

Als die Firma, bezw. deren
Rechtsnachfolger R., sich definitiv weigerte, die
Fabrik wieder aufzubauen und letzterer
sich auf den Standpunkt stellte, dass mit
dem Wegfall des Stromverwertungsobjektes

auch der Stromlieferungsvertrag da-
hingefallen sei, reichten die Elektrizitätswerke

Klage ein, worin sie vom Beklagten
zwar nicht die effektive Abnahme des von
ihnen zur Verfügung gestellten Stromes
verlangten, sondern bloss die Bezahlung
des garantierten jährlichen Mindestbedarfes

im Betrage von 1000 Fr. während
der ganzen Dauer des Vertrages forderten.

R. beantragte Abweisung der Klage,
da eine rechtliche Verpflichtung zum
Wiederaufbau der Fabrik nicht bestehe und
deshalb die Erfüllung des Vertrages
beidseitig unmöglich geworden sei.

Das Bundesgericht hatte nun bei dieser

Gelegenheit zum ersten Male die Frage

zu entscheiden, mit was für einem Rechts¬

verhältnis man es bei einem solchen

Stromlieferungsvertrag überhaupt zu tun hat.
Eine ganze Literatur verbreitet sich über
diese ausserordentlich umstrittene Frage,
und beinahe jeder hat eine andere
Meinung. Das Bundesgericht hat sich
einstimmig auf den Standpunkt gestellt, dass
ein Stromlieferungsvertrag als Kaufvertrag
oder wenigstens als ein kaufähnliches
Rechtsverhältnis behandelt werden müsse
und daher Art. 187 ff. des Obligationenrechtes

unterstehe. Das Zivilgesetzbuch
erklärt in Art. 713 die elektrische Energie
als Sache, als Gegenstand des
Fahrniseigentums. Diese «Sache» wird dem
Stromabonnenten nicht bloss zum Gebrauch,
sondern zum Verbrauch zur Verfügung
gestellt. Von einem Mietvertrag, wie viele
Autoren behaupten, kann daher keine Rede

sein. Ein Stromlieferungsvertrag weist die
entscheidenden Merkmale eines Kaufvertrages

auf. Daraus ergeben sich aber auch

sofort die Schwierigkeiten für die Abweisung

der vorliegenden Klage. Dem
Verkäufer einer Sache ist es ganz gleichgültig,

ob der Käufer die vertragsmässig
gelieferte Ware überhaupt verwenden kann

oder nicht; es sei denn, die Parteien hätten

dies als Bestandteil des Vertrages
ausdrücklich oder stillschweigend erklärt. In

dieser Beziehung spricht nun die

Vertragsbestimmung, dass der Beklagte die von
der Klägerin zu liefernde Energie nicht
anders als im eigenen Fabrikbetriebe
verbrauchen und niemand anders abgeben
darf, entschieden dafür, dass beide
Parteien den Fortbestand der Fabrik als

Voraussetzung für die Abnahme und Zahlungs-

www.swv.ch/wel-archiv
Frühere Ausgaben der Fachzeitschrift
des Schweizerischen Wasserwirtschaftverbandes

sind unter www.swv.ch/wel-
archiv für die Öffentlichkeit verfügbar.

pflicht des garantierten Mindest-Strom-
konsums betrachteten und letztere beim

Wegfall dieser Verwendungsmöglichkeit
ebenfalls aufhören sollte. Es kann sich nur
fragen, ob dem Beklagten im Interesse
eines billigen Ausgleiches nicht zugemutet
werden kann, dass er die abgebrannte
Fabrik wieder aufbaue und damit die
Erfüllung des Vertrages ermögliche. Es muss
dies verneint werden. Man forderte damit
von ihm hier ein Opfer, das ihm nach Treu

und Glauben nicht zugemutet werden kann.

Damit hat das Bundesgericht die Klage
einstimmig abgewiesen.
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